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 Veröffentlicht am 23.06.1998

Index

62 Arbeitsmarktverwaltung

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

AlVG 1977 §49 Abs1;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 95/08/0033

Rechtssatz

Unzureichende Erfolge der bisherigen Vermittlungsversuche sprechen nicht für eine Aussetzung der Kontakte mit dem

Arbeitslosen (hier: Abweisung eines Antrages auf Nachsicht der Kontrollmeldung und auf Herabsetzung auf eine

Kontrollmeldung pro Jahr).
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